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Haftung eines BGB-Gesellschafters - BAG-Urteil vom 17.02.1987        
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Bundesarbeitsgericht                                                 
31. Haftung eines BGB-Gesellschafters                                
HGB §§ 161, 128, 130, 4, 5, 6, 15; BGB § 705; BetrAVG §§ 7 I 3       
Nr. 4, 9 II; ArbGG § 72 V; ZPO §§ 553, 130, 554 III, 561             
1. Stellt eine KG ihre Geschäftstätigkeit vollständig ein und        
   beschäftigt sich nur noch in geringem Umfang mit der Vermietung   
   und Verpachtung von Grundbesitz, so wandelt sie sich in eine      
   Gesellschaft bürgerlichen Rechtes.                                
2. Tritt ein Gesellschafter in eine Gesellschaft ein, die noch als   
   KG im Handelsregister eingetragen ist, aber ihre                  
   Erwerbstätigkeit eingestellt hat, so haftet der eintretende       
   Gesellschafter nicht für frühere erwachsene Verbindlichkeiten     
   persönlich und solidarisch.                                       
Fundstelle: NJW 1988, S. 222-223                                     
 

 

 


